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Wichtige neue Entscheidung 

 
Infektionsschutzrecht: Systematik des Infektionsschutzrechts im Bereich der Begriffs-
definitionen des § 2 Nr. 4 bis 7 IfSG  
 
§ 124 Abs. 2 VwGO, § 2 Nr. 4 bis 7 IfSG, § 56 IfSG, § 49 BSeuchG 
 
Analogie 
Regelungslücke 
Systematische Auslegung 
Absonderung 
Verdienstausfallentschädigung 
Symptomatische Erkrankung  
Arbeitsfähigkeit  
 
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 23.10.2023, Az. 20 ZB 23.1536 
 

 

 

Orientierungssatz der LAB: 

Für die Definition des „Kranken“ im infektionsschutzrechtlichen Sinne (§ 2 Nr. 4 IfSG) 

kommt es nicht auf die Arbeitsfähigkeit des Betroffenen an.   

 

Hinweise: 

Mit vorliegendem Beschluss hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) 

den Antrag auf Zulassung der Berufung gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichts 

München abgelehnt, das einen Anspruch des Klägers auf Verdienstausfallentschädi-
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gung nach § 56 IfSG (i.d.F. des Dritten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei ei-

ner epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 18.11.2020) verneint hatte. Im 

Verwaltungs- und Gerichtsverfahren waren von Klägerseite divergierende Angaben 

dazu gemacht worden, ob die im Dezember 2020 festgestellte Infektion des Klägers 

mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 bei ihm eine Erkrankung an Covid-19 mit Sympto-

men ausgelöst hatte, die seine Arbeitsfähigkeit beeinträchtigte. Der Kläger, ein selb-

ständiger Unternehmensberater, hatte mit seinem Antrag auf Verdienstausfallent-

schädigung bei der zuständigen Behörde angegeben, dass er während der wegen 

der Infektion angeordneten Quarantäne „todkrank“ gewesen sei und das Bett nicht 

habe verlassen können. Sein Antrag wurde daraufhin mit der Begründung abgelehnt, 

dass nicht wie nach § 56 Abs. 1 Satz 1 und 2 IfSG erforderlich, die Absonderung, 

sondern die Erkrankung ursächlich für den Verdienstausfall gewesen sei. Der Kläger 

habe seiner Erwerbstätigkeit nicht nachgehen können, weil er arbeitsunfähig krank 

war. Im Gerichtsverfahren trug der Kläger vor, nur wenige Tage „wirklich krank“ ge-

wesen zu sein und nur in diesem kurzen Zeitraum unter Symptomen gelitten zu ha-

ben. Danach sei er arbeitsfähig gewesen. Das erstinstanzliche Gericht bestätigte die 

behördliche Entscheidung. 

 

1. Im vorliegenden Beschluss hält der BayVGH dem Kläger vor, sich nicht mit der 

hier allein maßgeblichen Terminologie und Systematik des Infektionsschutzgesetzes 

auseinanderzusetzen. Der Wortlaut der maßgeblichen Fassung des § 56 Abs. 1 Satz 

2 IfSG (d.h. der Wortlaut der Fassung des Dritten Gesetzes zum Schutz der Bevölke-

rung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 18.11.2020) stelle 

darauf ab, dass jemand als „Ausscheider“ (§ 2 Nr. 6 IfSG), „Ansteckungsverdächti-

ger“ (§ 2 Nr. 7 IfSG) oder „Krankheitsverdächtiger“ (§ 2 Nr. 5 IfSG) abgesondert 

wurde. Bei dem Kläger, der als „Kranker“ abgesondert wurde, sei nichts davon der 

Fall. Selbst wenn man mit der wohl überwiegend vertretenen Meinung als „Kranke“ 

i.S.d. § 2 Nr. 4 IfSG nur Personen ansehe, die symptomatisch an einer übertragbaren 

Krankheit erkrankt seien, komme es nach dem eindeutigen Gesetzeswortlaut nicht 

auf deren „Arbeitsfähigkeit“ an. 

 

2. In diesem Zusammenhang befasst sich der BayVGH mit der Frage der analogen 

Anwendung einer späteren Fassung von § 56 Abs. 1 Satz 2 IfSG, nämlich derjeni-

gen, die durch das Gesetz zur Fortgeltung der die epidemische Lage von nationaler 
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Tragweite betreffenden Regelungen vom 29.03.2021 Gesetzeswortlaut wurde.  

Danach waren „Kranke“ nicht mehr grundsätzlich von der Verdienstausfallentschädi-

gung ausgeschlossen. Der BayVGH bestätigt die Ansicht, dass es für eine analoge 

Anwendung dieser Gesetzesfassung an einer unbeabsichtigten Regelungslücke 

fehle. Gegen eine solche sprächen insbesondere die Entstehungsgeschichte der 

Norm, welche belege, dass „Kranke“ schon seit Erlass des Bundes-Seuchengeset-

zes von 1961 von den infektionsschutzrechtlichen Entschädigungsansprüchen aus-

genommen sein sollten, und die Gesetzessystematik, wonach es sich bei den in § 56 

IfSG geregelten Entschädigungstatbeständen von vornherein um begrenzte und  

daher einer Analogie nicht zugängliche Ausnahmefälle handeln sollte.  

 

 

Kaiser 
Oberlandesanwältin 
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